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Winfried Schenk

Der Terminus „gewachsene Kulturlandschaft“ im Kontext

öffentlicher und raumwissenschaftlicher Diskurse

zu „Landschaft“ und „Kulturlandschaft“

Gliederung

1 „Verlusterfahrung Kulturlandschaft“ – der aktuelle Landschaftswandel in der öffentlichen
Wahrnehmung

2 Zur Konjunktur des Kulturlandschaftsbegriffs in der räumlichen Planung seit etwa 1990

3 Kulturlandschaft als getönter Begriff – von den Schwierigkeiten seiner Bestimmung für
planerische Zwecke

3.1 Exkurs: die geographische Diskussion um Landschaft

4 Ausblick

Literatur

Der Architekturkritiker Werner Mitsch formuliert apodiktisch: „Gegenden ohne Landschaft
nennt man Städte“ (zitiert nach Haas u. Haub 1997: 11). Solche Bilder, in denen die „Stadt“
die „Landschaft“ frisst, sind weithin akzeptiert. Bedeutsam ist die Beobachtung, dass sich vor
dem Hintergrund aktueller Raumentwicklungen, welche oftmals als Verluste erlebt werden,
Ängste um die „Zukunft der Kulturlandschaft“ (ARL 2001; Schenk 2001a) verbinden (vgl.
Abschnitt 1).

Solche Wahrnehmungen bilden den gesellschaftlichen Boden für die seit etwa 1990 an-
steigende Konjunktur des Begriffs der Kulturlandschaft in der räumlichen Planung (vgl. Ab-
schnitt 2). Er ist seit dem 01.01.1998 sogar im Bundesraumordnungsgesetz (ROG) enthalten,
in dessen Grundsatz 13 gefordert wird: „Die gewachsenen Kulturlandschaften in ihren prä-
genden Merkmalen sowie mit ihren Kultur- und Naturdenkmalen sind zu erhalten“ (Beitrag
Janssen in diesem Band). Ist nicht aber jede Kulturlandschaft per se gewachsen? Wie unter-
scheidet sich eine gewachsene Kulturlandschaft von einer historischen Kulturlandschaft
(Gassner 1995; Hönes 2003) im Sinne von § 2 (1) Nr. 14 des Bundesnaturschutzgesetzes?
Dort heiß es: „Historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile von besonderer Eigenart,
einschließlich solcher von besonderer Bedeutung für die Eigenart oder Schönheit geschütz-
ter oder schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sind zu erhalten“ (Beitrag Hei-
land in diesem Band). Meint „gewachsene Kulturlandschaften“ auch städtische Räume, denn
gerade dort häufen sich doch Kulturdenkmale (Soyez 2003: 36)? Und widerspricht nicht die
Forderung nach Erhaltung zentralen Forderungen der räumlichen Planung, wirtschaftliche
und soziale Entwicklung zu befördern?

All diesen – im Eigentlichen vorwissenschaftlichen – Zugängen zu Landschaft und der
Ableitung Kulturlandschaft steht eine Vielzahl von Bestimmungen dieser Termini vor allem
aus raumbezogen arbeitenden Disziplinen gegenüber, welche in der Mehrzahl auch städti-
sche Räume als (Kultur)Landschaften verstehen. Dort findet sich zudem die dezidierte Mei-
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nung, dass diese Begriffe aufgrund ihrer semantischen Aufladung seit dem Erstbeleg von
lantschaft im 9. Jahrhundert und der damit verbundenen Unbestimmtheit für eine wissen-
schaftliche Diskussion untauglich sind (vgl. Abschnitt 3).

Vor diesem Hintergrund hat diese Einführung vor allem die Aufgabe, den Passus von den
„gewachsenen Kulturlandschaften“ im ROG in einen größeren Diskurskontext einzuordnen
und die Probleme seiner Bestimmung für planerische Aspekte zu umreißen.1

1 Verlusterfahrung Kulturlandschaft – der aktuelle Landschaftswandel

in der öffentlichen Wahrnehmung

Eine Vielzahl von Untersuchungen bestätigt, dass im allgemeinen Sprachgebrauch mit Land-
schaft oder der Ableitung Kulturlandschaft der nicht städtische Raum angesprochen wird
(Haber 2001). Dabei verbinden sich mit diesen Begriffen meist „schöne“ Bilder im Sinne des
Kafkaschen Zitats in seiner „Beschreibung des Kampfes!“: „Die Landschaft stört mich in
meinem Denken ... Sie ist schön und will deshalb betrachtet sein“ (zitiert nach Schwarze
1996: 413). Kulturlandschaft braucht also immer einen – wertenden – Betrachter (Weinmann
2004). Die allgemeinen Vorstellungen von der Schönheit einer Landschaft ändern sich aber
im Laufe der Zeit (Grosjean 1986). Die heute dominanten Ideale rekurrieren auf ökologische
Verhältnisse aus der Übergangszeit von Sonnen- zu fossilen Energiesystemen im 19. Jahrhun-
dert, als regenerierbare Energien wie das Holz als Zentralressource der vorindustriellen Zeit
und nahezu geschlossene Energiekreisläufe wie die Dreifelderwirtschaft das – in der Regel
kärgliche – Wirtschaften zwar noch bestimmten, aber industriezeitliche Produktionsmetho-
den wie der Kunstdünger und die ersten Maschinen schon Einzug hielten. Es war dies die
Zeit mit der höchsten Artenvielfalt in Mitteleuropa. Die Landschaften waren vom Menschen
und seinen Tieren gemacht; Kleinkammerung, Strukturreichtum und Überschaubarkeit kenn-
zeichneten sie deshalb (Schenk 1997).

Heute unterliegen räumliche Prozesse in Mitteleuropa der Technisierung aller Lebensbe-
reiche im Zuge der Industrialisierung und der Ausbildung einer Wissensgesellschaft, basie-
rend auf dem Übergang von regenerativen zu fossilen Brennstoffen, erst der Kohle, dann
dem Öl, heute auch dem Uran. Vor allem seit der zweiten energetischen Wende unmittelbar
nach dem Zweiten Weltkrieg, dem „1950er-Jahre-Syndrom“ (Pfister 2003), ist nicht mehr die
Knappheit, sondern der Überschuss an billiger Energie das zentrale ökologische Problem.
Die Folgen sind u. a. eine massenhafte Individualmobilisierung mit weitem Ausgreifen der
Siedlungsflächen und der rapide Niedergang der bäuerlichen Landwirtschaft. Damit verän-
derten die vorindustriezeitlich geprägten Landschaften – notwendigerweise – ihr Aussehen
und ihre Ästhetik sowie ihre ökologische Struktur nachhaltig und vielfach irreversibel (Schenk
2004b). Großstrukturen und Naturferne, oftmals durchsetzt mit Versatzstücken nationaler
oder globaler Moden, charakterisieren sie nun vor allem im Einflussbereich von Städten, und
in den agrarischen Gunstlagen wurden die Schlaggrößen oftmals der Leistungskraft der
Maschinen angepasst und mithin alte Strukturen zerstört. In ländlich-peripheren Regionen
blieben dagegen mangels Erwerbsalternativen bis heute vielerorts historische Strukturen der

1 Dieser Beitrag greift – z. T. mit nahezu wörtlicher Übernahme von Passagen – auf thematisch ähnliche
Publikationen von mir zurück, vor allem Schenk 2002 und 2004a.

FuS228_02-Schenk(S009-021).p65 28.07.2006, 10:4510



Der Terminus „gewachsene Kulturlandschaft“

11

Agrikulturlandschaft erhalten. Doch auch sie sind – aufgrund des Rückzugs der Landwirt-
schaft gerade aus solchen Gebieten – ebenfalls gefährdet, denn der Wald wird weite Offen-
landflächen in absehbarer Zeit zurückerobern.

Viele Menschen erfahren die Veränderungen der Landschaften als Verluste, und tatsäch-
lich bestehen bei ungebremstem Fortschreiten dieser Prozesse große Gefahren für die im-
mer noch reichlich vorhandene historische Substanz in unseren Kulturlandschaften, nämlich:

■ die Zerstörung von Lebensräumen von Flora und Fauna, denn eine große Zahl unserer
heute in Mitteleuropa heimischen Pflanzen und Tiere hat sich auf die spezifischen Bedin-
gungen historischer Kulturlandschaften eingestellt oder kann gar nur dort überleben;

■ die Verarmung von Landschaften in ästhetischer und erlebnisorientierter Sicht, denn nivel-
lierte „Standardlandschaften“ bieten geringe Erlebnisgehalte, womit sie auch touristisch,
also ökonomisch, unattraktiv werden;

■ der Verlust des Quellenwertes von Landschaftselementen und -strukturen für die Um-
weltforschung (Andres; Schenk 2002);

■ das Verschwinden von Identifikationsmöglichkeiten im Sinne der Verankerung regionaler
Identität und historischen Bewusstseins an gewachsenen räumlichen Strukturen und Ele-
menten (Aurig 1999; Krüger 1987), was nicht nur für ländliche Räume, sondern selbstver-
ständlich auch für städtische Räume gilt.

2 Zur Konjunktur des Kulturlandschaftsbegriffs in der räumlichen Planung

seit etwa 1990

Die häufigen Verlusterfahrungen von Kulturlandschaft (oder nur die Angst davor?) mögen
begründen, warum das Thema Kulturlandschaft seit etwa Anfang der 1990er-Jahre gerade-
zu in aller Munde ist (Schenk 1997; s. dazu auch die Auswahlbibliographie von A. Dix 2000
sowie die laufende Bibliographie in der Zeitschrift „Siedlungsforschung“). Das gilt für das
öffentliche Gespräch wie für Diskussionen in gesellschaftlichen Organisationen, Verwaltun-
gen und der Wissenschaft. Vertreter des Naturschutzes sehen die Notwendigkeit zu einem
„Naturschutz in Kulturlandschaften“ (Plachter 1995), und in Natur- und Nationalparken be-
müht man sich um vorbildliche Schutz- und Pflegemaßnahmen zur Erhaltung historischer
Kulturlandschaften (BMU 1994). Die Bemühungen von Geologen um einen „Geotopschutz“
sind inzwischen weit fortgeschritten (Ad-Hoc-AG Geotopschutz 1996; Lagally u. a. 2000;
Megerle; Pauls 2004). Der Deutsche Verband für Landschaftspflege fordert ein „Denken in
Landschaften“, da sie als zentrale Ressource für zukünftige Entwicklungen zu verstehen
seien (DVL 1997). Der Deutsche Heimatbund (1994) knüpft mit seinem „Plädoyer für Um-
welt und Kulturlandschaft“ an seine Anfänge in der Heimatschutzbewegung des 19. Jahr-
hunderts an. Vertreter der Denkmalpflege haben ergänzend zum Zweiklang von Natur- und
Kulturlandschaft die „Denkmallandschaft“ kreiert (Breuer 1993). Dieser Begriff setzte sich
aber nicht durch. Vielmehr agiert der Denkmalschutz gemäß der Deklaration „Denkmalpfle-
ge und historische Kulturlandschaft“ der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bun-
desrepublik Deutschland (vgl. Kulturlandschaft 1-2, 2003: 85-89) mit dem Terminus „Histo-
rische Kulturlandschaft“. Dieser wurde jüngst mit Blick auf die Anpassung des Umweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetzes (UVPG) an Vorgaben der EU (Beitrag Kleefeld, in diesem
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Band)2  wie folgt definiert3 : „Die historische Kulturlandschaft ist ein Ausschnitt aus der aktu-
ellen Kulturlandschaft, der durch historische, archäologische, kunsthistorische und kulturhi-
storische Elemente und Strukturen geprägt wird. In der historischen Kulturlandschaft kön-
nen Elemente, Strukturen und Bereiche aus unterschiedlichen Schichten nebeneinander
und in Wechselwirkung miteinander vorkommen. Elemente und Strukturen sind dann histo-
rische, wenn sie in der heutigen Zeit aus wirtschaftlichen, sozialen, politischen oder ästheti-
schen Gründen nicht mehr in der vorgefundenen Weise entstehen, geschaffen oder fortge-
setzt werden, sie also aus einer abgeschlossenen Geschichtsepoche stammen“ (vgl. ähnlich
Burggraaff 1996). Diese Bestimmung von „historischer Kulturlandschaft“ ist im Vergleich zu
„gewachsener Kulturlandschaft“ einfacher in Planungsprozessen zu operationalisieren, da
sie zum einen die Festlegung einer exakten Zeitschwelle, was denn nun „historisch“ sei,
umgeht, zum anderen auf der Objektebene bleibt, also Landschaftselemente und -struktu-
ren im Sinne von Inventaren erfasst und bewertet. Damit wird die Maßstabsebene ange-
sprochen, in der räumliche Planungen im Geflecht der Interessen konkret werden. Die
Stimmigkeit dieses Ansatzes – ihm folgt auch die Kulturlandschaftspflege (zweiter Beitrag
Schenk, in diesem Band) – zeigen wegweisende Projekte vor allem in Baden-Württemberg
(z. B. Eidloth; Goer 1996 sowie Hahn 2001) und Bayern (Beitrag Gunzelmann, in diesem
Band).

Der hohe Stellenwert des Themas Kulturlandschaft zeigt sich daran, dass Verwaltungen
und Verbände bei ihren Bemühungen um die Erschließung neuer Arbeitsfelder zunehmend
auf darauf rekurrieren (Schenk 1994; Gunzelmann; Schenk 1999). So verwundert es auch
nicht, dass sich die derzeitige Vielfalt des Diskurses um (Kultur)Landschaften in einer großen
Zahl von Tagungen mit Überschriften wie „Landschaftsgeschichte und Naturschutz“ oder
„Historische Kulturlandschaftselemente – Bedeutung, Erhalt und Schutz“ niederschlägt. In
Tagungsthemen wie „Kulturlandschaft – Sukzession contra Erhalten“ (Bonn 05./06.02.1998,
Burggraaff u. a. 1999a) werden gelegentlich die unterschiedlichen Ansätze und Strategien
von Naturschutz und Denkmalpflege sichtbar. Immer wieder wurden im Laufe solcher Ta-
gungen Resolutionen und Manifeste zur Kulturlandschaft entwickelt, so 1998 „The Wörlitz
Convention“, 2000 für den Rheingau eine „Resolution zum Erhalt und Entwicklung einer
Kulturlandschaft“ und das „Dornacher Manifest“ (Kurzfassung von 2002), 2001 die „Hanno-
versche Erklärung zum europäischen Kulturlandschaftserbe“, sowie die „Resolution von
Wolfsburg: Regionen zwischen Wandel und Beharrung“ (vgl. Kulturlandschaft 1-2, 2003: 90
ff.).

Die Diskussion um (Kultur)Landschaft hat zwischenzeitlich europäische Dimensionen
erreicht (Schenk 1997). So verfasste schon 1995 der Europarat eine Deklaration zum Schutz
der Kulturlandschaften, in der er für eine interdisziplinäre Betrachtungsweise und Erhaltungs-
bemühungen von geschichtlich gewachsenen Kulturlandschaften und für die Berücksichti-
gung ihrer spezifischen Belange insbesondere auch im Rahmen großräumiger Planungen
wirbt. Solche Initiativen mündeten in die „Europäische Landschaftskonvention“, welche im

2 Zum Begriff „Kulturgüter“ im deutschen UVPG siehe LVR 1994, Schäfer 2002, UVP-Gesellschaft 2004;
für ein konkretes Beispiel siehe Kleefeld 1997.

3 Vorlage zur 24. Sitzung des Unterausschusses „Denkmalpflege“ der KMK-Sitzung am 19./20.05.2003
in Görlitz; schriftliche Mitteilung durch MR Prof. Dr. G. Horn (NRW) vom 31.05.2003.
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Jahre 2000 in Florenz formuliert wurde und zum 01.03.2004 in Kraft trat; Deutschland hat
bisher noch nicht unterschrieben, obgleich der Tenor durchaus modernen Planungskonzep-
ten entspricht. Riccardo Priore (2000), Sekretär des Kongresses der Gemeinden und Regio-
nen des Europarates und der entscheidende Mitwirkende an der Konvention, fasst dies in
einem Beitrag mit dem Titel zusammen „Die Bevölkerung bestimmt, was Landschaft ist. Zu
den Zielen der europäischen Landschaftskonvention.“

Solchen bottom up-Konzepten nahe stehend, wird schon in den „Grundlagen einer euro-
päischen Raumordungspolitik“ von 1995 die Erhaltung des „Erbes“ als ein wesentlicher Akti-
onsbereich für die Strategie nachhaltiger Entwicklung angesehen. Das Erbe und Vermächtnis
der vergangenen Generationen stelle eine beträchtliche Anhäufung von Ressourcen dar.
Dazu gehörten auch Landschaften. Um die räumliche Qualität und Verschiedenartigkeit der
europäischen Landschaften wirklich als Potenzial nutzen zu können, sei deren kartographi-
sche Aufnahme notwendig. Agrarische Produktionsmethoden sollten der Landschaftserhal-
tung Rechnung tragen. Im EUREK wird diese Rolle von „gewachsenen Kulturlandschaften“
noch stärker zugespitzt, was auch die bundesdeutsche Raumordnung beeinflusst (BBR 1999;
Job 1999; Job u. a. 2000). Dort heißt es im Passus 133: „Das kulturelle Erbe Europas – von den
gewachsenen Kulturlandschaften der ländlichen Gebiete bis hin zu den historischen Stadt-
kernen – ist Ausdruck seiner Identität und weltweiten Bedeutung“. Das EUREK definiert also
„(Kultur)Landschaften“ in dem eingangs dargelegten allgemeinen Verständnis von Land-
schaft als ländliche Gebiete inklusive historischer Ortskerne. Sie seien „Träger des kulturellen
Erbes“ in Europa und ein wichtiges Entwicklungspotenzial, denn im Passus 134 heißt es: „Die
Natur und das Kulturerbe sind ein wirtschaftlicher Faktor, der für die Regionalenwicklung
zunehmend wichtiger wird“. Dieses Verständnis von „gewachsener Kulturlandschaft“ im
Sinne des raumgebundenen Kulturerbes geht über das eingangs zitierte Verständnis von
„historischer Kulturlandschaft“ der Denkmalpflege hinaus, denn es ist dynamisch und an
aktuelle regionale und endogene Entwicklungskonzepte zurückgebunden.

Mit der Erweiterung der Welterbekonvention der UNESCO von 1972 auf „Kulturland-
schaften“ in der 16. Tagung des World Heritage Committee in Santa Fe 1992 ist die globale
Ebene der Diskussion erreicht worden (Droste zu Hülshoff 1995; Droste zu Hülshoff u. a.
1995). Kulturlandschaften werden danach als Ausdruck der regional spezifischen Verknüp-
fung von natürlichen und menschlichen Einflussgrößen gesehen. In Kulturlandschaften zeig-
ten sich die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft allgemein und der Gang der Besied-
lung im Besonderen. Der Begriff Kulturlandschaft umfasse eine große Vielfalt an Erscheinun-
gen im Spannungsfeld zwischen menschlichen Aktivitäten und natürlichen Potenzialen4 . In
diesem Sinne sind auch in Europa eine Vielzahl von Landschaften mit dem Prädikat Weltkul-
turerbe versehen worden. Entsprechend der weit gespannten UNESCO-Definition von Kul-
turlandschaft fallen sehr unterschiedliche Raumtypen darunter. So zählen dazu gestaltete
Kulturlandschaften wie die Gärten um Potsdam oder die assoziative Kulturlandschaft des
Mittelrheins (Burggraaff; Kleefeld 1999b; Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz
2001), welche zugleich eine „organisch gewachsene“ und zudem „noch lebende“ Kultur-
landschaft ist. Ein generelles Problem scheint dabei zu sein, dass im Antrag zur Aufnahme in

4 Zum aktuellen Stand der Ausweisung von Landschaften als Weltkulturerbe siehe www.unesco.org/whc
(Stand 04/2004).
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die Welterbeliste zwar Angaben zur Erhaltung und Weiterentwicklung gemacht werden
müssen, es aber in der Praxis oftmals an einem rechtlich verankerten Kulturlandschaftsmana-
gement fehlt.

Unter den skizzierten planungsbezogenen und anwendungsorientierten Prämissen ist es
sowohl in der Geographie wie auch in anderen Kontexten nach Jahren der Ablehnung des
Begrif fes Landschaft (Jessel 1998) wieder möglich geworden, über und von
(Kultur)Landschaften zu sprechen. Nach einer Phase eines sehr stark auf Einzelprojekte aus-
gerichteten Engagements werden nun Versuche unternommen, die vielfältigen und oft ge-
gensätzlichen Ansätze und Kenntnisse zur Aus- und Bewertung von Kulturlandschaften zu-
sammenzufassen (Wöbse 1994). Aus der Geographie wurde sogar das bisher umfassendste
Konzept zum Problemfeld „Kulturlandschaft als Planungsauftrag“ vorgelegt (Schenk u. a.
1997; Beitrag Schenk, in diesem Band). Einen Kern der wissenschaftlichen Diskussion bildete
dabei der von der Deutschen Akademie für Landeskunde (DAL) 1994 eingerichtete Arbeits-
kreis „Kulturlandschaftspflege“ (Schenk 1998). Er hat u. a. den Auftrag, sich mit der Weiter-
entwicklung der Methodik zur Aus- und Bewertung von Kulturlandschaften aus geographi-
scher Sicht zu befassen. Eng verbunden damit sind Aktivitäten der ARL zum Terminus „(Ge-
wachsene) Kulturlandschaft“ (Beitrag Heiland; Tzschaschel; Wille, in diesem Band).

Zusammenfassend ist festzuhalten: Die Forderung des Grundsatzes 13 des ROG nach
Erhalt gewachsener Kulturlandschaften steht in einem breiten Diskussionsfeld. Die räumli-
chen Wissenschaften, vor allem die Geographie und auch die räumliche Planung tun sich mit
dem bisher Gesagten aber recht schwer, denn der Begriff der (Kultur)Landschaft ist infolge
seiner verzweigten Begriffsgeschichte „getönt“ (Schenk 2001). Auch deshalb ist der Begriff,
wie nachfolgend gezeigt wird, in der Planungspraxis schwer zu handhaben.

3 Kulturlandschaft als getönter Begriff – von den Schwierigkeitenseiner Bestimmung

für planerische Zwecke

Landschaft und die Ableitung Kulturlandschaft sind Begriffe, die aufgrund ihrer langen und
verwickelten Geschichte äußerst vielfältig zu interpretieren sind (Haber 2001). Bis in die
1960er-Jahre hinein sah die Mehrheit der deutschen Geographen in der Landschaft das ihre
Disziplin konstituierende Forschungsobjekt. Die Diskussionen um die Bestimmung von Land-
schaft und Kulturlandschaft waren deshalb in Deutschland besonders intensiv, während ver-
gleichbare Begriffe in anderen europäischen Sprachen – landscape, paysage, paesaggio, paisaje
u. a. – nicht in gleicher Weise wissenschaftsgeschichtlich aufgeladen wurden (Hard 2002: 81
ff.). Wer sich mit Landschaft und Kulturlandschaft auseinandersetzt, betreibt also immer auch
Disziplingeschichte der Raumwissenschaften, vor allem der Geographie (vgl. zusammenfas-
send, auch für das Folgende, Schenk 2001b). Damit zeichnet sich ein deutscher Sonderweg
in der Bestimmung von (Kultur)Landschaft ab. Zu bedenken ist, dass offizielle Schriftstücke
auf europäischer Ebene zunehmend nur noch in Englisch vorliegen, es mithin an autorisier-
ten deutschsprachigen Übersetzungen fehlt.

Das um 830 erstmals nachgewiesene althochdeutsche lantschaft beschreibt im Sinne von
territorium und regio einen politisch definierten Landstrich; es werden damit in frühen Quel-
len großräumige Siedlungs- und Stammesverbände ohne Bindung an Naturräume belegt. Im
Mittelhochdeutschen meint landschaft die Bevölkerung eines Landes als die Gesamtheit der
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politisch Handlungsfähigen eines Territoriums; im Verfassungsorgan der Landschaft (z. B.
von Basel) werden damit die an der politischen Willensbildung beteiligten Gruppen bezeich-
net. Landschaft ist in diesem Sinne eine sekundäre Bildung, indem von den einheimischen,
politisch handlungsfähigen Bewohnern eines definierten Landstrichs in der Neuzeit sukzes-
sive eine Übertragung auf den von diesen Personengruppen besiedelten politischen oder
natürlichen Raum erfolgte.

Ebenso wichtig für das heutige Verständnis von Landschaft ist die Entwicklung seit dem
ausgehenden Mittelalter hin zu „geschauter Naturausschnitt“ als terminus technicus in der
Malerei (1603: „Bild, das eine Landschaft darstellt“). In der Folge ist eine Tendenz zur Verwen-
dung des Begriffs für räumliche Einheiten im Sinne einer Gleichsetzung mit Gegend als
genau abgegrenzte und überschaubare Raumeinheit ohne politische Implikation zu beob-
achten („landschaft, die an das meer stoßt oder sunst an ein wasser“; Zitate belegt in Schenk
2001b).

Wurde das Wort Landschaft bis ins 18. Jahrhundert hinein nur in speziellen Kontexten
gebraucht, so wurde es ab dann durch die Übernahme aus der frühneuzeitlichen Sonderspra-
che der Maler zum festen Bestandteil der Allgemeinsprache vor allem der Gebildetenschicht
auf einer relativ gehobenen Stilebene. Um 1900 waren im Landschaftsbegriff die physiogno-
mischen und regionalisierenden Aspekte verschmolzen (Abb. 1), woraus sich zwei Denktra-
ditionen im Gebrauch der Bezeichnung ableiten lassen: erstens die der naiven Weltsicht und
des landschaftlichen Auges der Naturmalerei mit Betonung von Deskription und Physiogno-
mie, zweitens die regionalistische Tradition, d. h. das Denken in Erdräumen und -gliederun-
gen (Hard; Gliedner 1978). Die so angelegte Vagheit des Begriffs eröffnete Möglichkeiten
eines vielfältigen Sinnbesatzes gerade bei hoch- und bildungssprachlicher Verwendung.

Abb. 1:
Landschaft als
„getönter“ Begriff
mit einer Vielzahl
von Konnotationen
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Hinzu kommt eine umgangssprachliche Aufladung von Landschaft namentlich im 19.
Jahrhundert. Wie wahrnehmungs- und sprachpsychologische Untersuchungen gezeigt ha-
ben, ist das dahinter stehende Wahrnehmungsfeld weitläufig, vieldeutig und diffus, denn es
erfolgt eine subjektive Klassifikation eines bestimmten Umweltausschnitts, indem ihm be-
stimmte Merkmale und Werte zugeschrieben werden. Dies impliziert, wie eine Landschaft
in idealer Weise sein sollte. Aus zahlreichen Studien wird offenkundig, dass damit – wie oben
dargelegt – in einer breiten Öffentlichkeit für gewöhnlich die schöne, naturnahe, klein ge-
kammerte, ländliche Kulturlandschaft mit einem reichen Bestand an Relikten aus vorindustri-
ellen Zeiten assoziiert wird. Das erklärt sich daraus, dass sich im semantischen Hof des
Wortes unmittelbar Ideen-, Literatur- und Kunstgeschichte, mittelbar auch die Realgeschich-
te vor allem der letzen zwei bis drei Jahrhunderte niedergeschlagen haben. Wort und Begriff
Landschaft enthalten namentlich Aspekte ästhetischer Weltsicht des Bildungsbürgertums
des 18. und 19. Jahrhunderts sowie heute teilweise diskreditierter Vorstellungen vor allem
des frühen 20. Jahrhunderts (z. B. der Heimatschutzbewegung und der NS-Zeit; vgl. Runge
1998). Bis heute wirkt diese semantische Aufladung nach, indem in Landschaft – positiv
formuliert – auch Vorstellungen einer „Antizipation einer humanisierten inneren und äuße-
ren Natur“ und einer „gelungene[n] Vermittlung von Gesellschaft und Territorium mitschwin-
gen“ können (Hard; Gliedner 1978: 20). Negativ formuliert trägt Landschaft bei unkritischer
Verwendung unweigerlich die Hauptklischees einer trivialen pessimistischen Zivilisations-,
Technik- und Vernunftkritik in sich, also „Ideen von völkischer Verwurzelung, von Geborgen-
heit in der Gemeinschaft, vom Untergang der Erde am Geist und von ihrer Rettung durch
Landschafts(schutz), Landschaftserleben, Heimat, Seele, Gemüt, Ganzheit und Synthese,
Tradition und Werte“ (Hard 2002: 84).

Die begriffsgeschichtlichen Diskussionen zusammenfassend ist Landschaft ein getönter
Terminus mit einer Vielzahl von Konnotationen, womit er sich einer allgemein gültigen
Definition entzieht. Er erscheint damit untauglich, in der Wissenschaft eingesetzt zu werden.
Hard (zuletzt 2002) und andere (z. B. Trepl 1996) empfahlen daher wiederholt, Landschaft
nur noch umgangssprachlich zu verwenden, sich aber keinesfalls vom semantischen Gehalt
des Wortes zu Wert- und Sachaussagen verleiten zu lassen, als hätte es nie eine Auseinander-
setzung der Sprachpsychologie, Sprachphilosophie und philologischen Sprachkritik damit
gegeben.

3.1 Exkurs: die geographische Diskussion um Landschaft

Angesichts der Offenheit des Landschaftsbegriffs wurde vor allem bis in die 1960er- Jahre
hinein Landschaft in der deutschen Geographie mit einer Vielzahl von Inhalten überzogen,
was schließlich spitzfindige Unterscheidungen notwendig machte, um den Begriff auf eine
jeweils spezifische Anwendung zurückzuführen. Stark vereinfacht bestand das Problem vor
allem darin, Landschaften als Wesenheiten (Entitäten) statt als zweckbestimmte räumliche
Konstrukte zu verstehen. Eine Ursache dafür liegt sicherlich in der Generationen prägenden
Definition Alexander von Humboldts (1849), der unter dem Eindruck seiner Forschungsrei-
sen Landschaft als Totalcharakter einer Erdgegend umschrieb. Das führte zu einem holisti-
schen Landschaftsbegriff in dem Sinne, dass Landschaft mehr als die Summe ihrer Teile sei.
Man versuchte nachfolgend, das „Wesen der Landschaft“ (Paffen 1973) zu bestimmen, wel-
che als ein dem Betrachter vorgegebener, per se und real vorhandener organischer Gestalt-
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komplex verstanden wurde, als Entität eben, welche als solche auch dank des geschulten
Blicks des Geographen zu erkennen und zu erfassen sei. Typisch dafür ist die Definition von
Schmithüsen von 1964: „Eine Landschaft ist der Inbegriff der Beschaffenheit eines aufgrund
der Totalbetrachtung als Einheit begreifbaren Geosphärenteils von geographisch relevanter
Größenordnung“ (zitiert nach Paffen 1973: 162). Man bemühte sich in der Folge um die
Identifizierung von Räumen mit einem spezifischen Charakter. Landschaft wurde dabei so-
wohl als Individuum („... Teil der Erdoberfläche, der nach seinem Bild und Zusammenwirken
seiner Erscheinungskreise sowie den inneren und äußeren Lagebeziehungen eine Raumein-
heit von bestimmtem Charakter bildet ...“; Troll 1950; zitiert nach Paffen 1973: 256) als auch
als nutzungsorientierter Typus (z. B. als Agrar-, Stadt-, Erholungslandschaft) verstanden. Es
entstanden verschiedene Schulen der Landschaftslehre, die ausgefeilte Begrifflichkeiten zur
Hierarchisierung, inneren Differenzierung und äußeren Abgrenzung von Landschaften ent-
wickelten.

Im Zuge der zunehmenden Fundierung der Wissenschaft auf positivistischem und reduk-
tionistischem Gedankengut, markiert durch die Ausbildung der Sozial- und der angewand-
ten Geographie sowie durch den Einzug quantitativer Methoden in den 1970er- Jahren,
wurde das Paradigma der ganzheitlichen Betrachtung mit dem Etikett „nicht operationalisier-
bar“ belegt (Schaller 1995). Die Verwendung des Begriffs Landschaft wurde in Verbindung
mit der Kritik an der traditionellen Länder- und Landeskunde gleichsam ein Synonym für Un-
und Vorwissenschaftlichkeit, Theoriedefizite, geringe Problemorientierung und gesellschaft-
liche Irrelevanz. Der Terminus Landschaft verlor in der Folge seine zentrale Stellung in der
Geographie. Die beiden Jahrzehnte nach dem berühmten Deutschen Geographentag in
Kiel 1969 waren in etwa die Zeit, in der es aufgrund des mainstreams in der Anthropogeogra-
phie wenig karrierefördernd war, von Landschaft zu sprechen. Dies war auch die Zeit der
Krise von geographischer Landes- und Länderkunde.

Wenn der Begriff Landschaft in der Geographie und allgemein in den raumbezogenen
Wissenschaften dennoch niemals gänzlich außer Gebrauch kam und heute sogar wieder
vermehrt verwendet wird, so hat das pragmatische, forschungspolitische und -konzeptionelle
Gründe:

1. Der Begriff ist allgemein eingeführt. Versuche, ihn durch andere zu ersetzen (z. B. durch
Kunstworte wie Geomer), blieben weitgehend erfolglos; in der physischen Geographie
wurde weiterhin durchgehend mit dem Terminus Landschaft operiert.

2. Landschaftsforschung kann in Zeiten sektoraler und methodischer Spezialisierung als ein
Ansatz zu einer vielschichtigen Analyse räumlicher Phänomene und Prozesse im Mensch-
Umwelt-Verhältnis verstanden werden (Tress; Tress 2001), denn die ineinander verschränk-
ten Lebensraum-, Kultur-, Nutzungs- und Regelungsfunktionen in Räumen sind nur inter-
disziplinär und sinnvoller Weise in Reichweite der bestimmenden Faktoren zu analysie-
ren.

3. Dass der Terminus Landschaft mit seiner Ableitung Kulturlandschaft in zunehmendem
Maße auch in Gesetzen und Verordnungen erscheint, bietet einen Ansatzpunkt für die
Umsetzung kultur- und sozialwissenschaftlicher Grundlagenforschung raumbezogener
Disziplinen in Planungsprozessen.
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4 Ausblick

Mit Blick auf die Verwendung des Kulturlandschaftsbegriffs in Planung und Gesetzgebung
existieren z. T. schon seit Jahrzehnten einschlägige rechtliche Ankerpunkte im Naturschutz
und in der Denkmalpflege. In diesen Feldern findet sich folglich eine große Breite von kon-
zeptionellen Überlegungen wie auch an planerischen Umsetzungen (Beiträge Gunzelmann
und Heiland in diesem Band). Für die engere räumliche Planung bildet dagegen erst der
Grundsatz 13 des ROG von 1998 ähnliche Ansatzpunkte. Das erklärt den relativen Rückstand
der Diskussionen um Kulturlandschaft in der Regional- und Raumplanung. Angesichts der
Aufgeladenheit der Termini Landschaft und Kulturlandschaft mit Interpretationen der All-
tagssprache und Forschungsgeschichte bringt diese Verzögerung ein nicht zu unterschätzen-
des Problem mit sich, denn jede Definition muss sich an schon eingeführten messen lassen.
Zudem muss die Verwendung des Terminus hohe Anforderungen erfüllen, da die besondere
Herausforderung an die räumliche Planung – wie es A. Weinmann (2004: 1 f.) von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt aus der Sicht des Kulturgüterschutzes formuliert – „in
dem Zwang zu übergreifendem, geradezu raumfassendem Denken und Handeln“  bestehe.
Es gehe dabei „nicht allein um das einzelne Denkmal, sondern um eine größere Einheit, die
auch dem einzelnen Denkmal, aber nicht nur ihm, Schutz gewährt. Historische Kulturland-
schaften zu bewahren, erfordert eine Integration und vielleicht auch eine Erweiterung aller in
Deutschland vorhandenen Schutzinstrumente. Um aber das Zusammenwirken mit dem
vielleicht anders denkenden Partner zu erleichtern, ist Kommunikation erforderlich. Voraus-
setzung einer Kommunikation ist jedoch das Bewusstsein dessen, was das Denken in Räu-
men sein und in Zukunft bedeuten kann.“ Vor diesem Hintergrund ist der Auftrag zur plane-
rischen Operationalisierung des ROG-Terminus „gewachsene Kulturlandschaften“ sehr an-
spruchsvoll. Eine gute Motivation für die Einlösung des Auftrags sollte aber sein, damit einen
praxisorientierten, gesetzlich geforderten und auf unmittelbare Anwendung ausgerichteten
Beitrag zu einer ganzheitlichen Konzeption der Umweltsicherung (Plachter 1995) in einem
Bereich zu erbringen, der derzeit in der allgemeinen Diskussion steht.
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